
WASSERVERSORGUNGSSATZUNG [WVS] 
- außer Stadtteil Inheiden - 

 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch   Ge-
setz vom 16.12.2011 (GVBl I S. 786), der §§ 30, 31, 36 des Hessischen Wassergesetzes 
(HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert mit Gesetz vom 
13.12.2012 (GVBl. I S. 622), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über kom-
munale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 21.11.2012 (GVBl. I S. 436), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Hungen am __________ die folgende 
 

2. Änderung der Wasserversorgungssatzung 
 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die nachstehend aufgeführten Paragraphen werden wie folgt geändert: 

§ 20 
Entstehen der Beitragspflicht 

(1) Wird ein Beitrag für das Verschaffen der erstmaligen Anschlussmöglichkeit erhoben, so 
entsteht die Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die Einrichtung angeschlossen wer-
den kann.  

 
(2) Im Übrigen entsteht die Beitragspflicht mit der Fertigstellung der beitragsfähigen Er-

neuerungs-/Erweiterungsmaßnahme. Im Fall einer Teilmaßnahme entsteht die Beitrags-
pflicht mit der Fertigstellung des Teils. 

§ 22 
Beitragspflichtige, öffentliche Last 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer 
des Grundstücks ist. Wenn das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet ist, ist anstelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 
(2) Bei Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer ent-

sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. - bei Bestehen eines solchen 

- auf dem Erbbaurecht bzw. bei Bestehen eines Wohnungs- und Teileigentums auf diesem. 

§ 29 
Entstehen und Fälligkeit der Gebühren; öffentliche Last 

(1) Die Benutzungsgebühr entsteht jährlich, die Verwaltungsgebühr mit dem Ablesen der Mes-
seinrichtung bzw. dem Einrichten des Münzzählers. Die Gebühren sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheids fällig. 

 
(2) Die grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren nach § 26, 28 ruhen als öffentliche Last 

auf dem Grundstück. 
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Artikel 2 
 

Die 2. Änderung der Wasserversorgungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
Hungen,   Der Magistrat der Stadt Hungen 
 (Siegel)  

 
 
 
Wengorsch 
Bürgermeister 
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